
AMTS B LATT

Nr. 5 vom 10.02.2023

{e
a-Yrrbandsgemelnde

Klrchhelmbolanden

oo':til,YttY+i*urytt

Auskunft erteilfi Frau Schneider-Frenzel

l. Bekanntmachu der Verba einde Kirchheimbolanden
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31.01.23 Bekanntmachung über den Vollzug des Baugesetzbuches
(BauGB); lnkraftreten des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
Plans ,,lm Hopfenstück - Anderung 3 und Eruveiterung;',
Ortsgemeinde Bolanden
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03.02.23 Bekanntmachung über den Vollzug des Baugesetzbuches
(BauGB); Durchführung des Genehmigungsverfahrens für den
Bebauungsplan ,,Alte 840 - West" der Stadt Kirchheim-
bolanden

03.02.23 Bekanntmachung über die 6. Sitzung des Personalaus-
schusses der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in der
Wahlzeit201912024 am Dienstag, 14. Februar 2023

07.02.23 Bekanntmachung über die 29. Sitzung des Stadtrates der
Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 201912024 am
Mittwoch, 1 5. Februar 2023

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt Seite

01.02.23 Einladung der Jagdgenossenschaft Mörsfeld zur ordentlichen 041
Genossenschaftsversam m lu n g fü r das Geschäftsjah r
202312024 am Donnerstag, 02.03.2023.
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H6rausgeber und veraritwortlich: VerbandsgomelndGvorwaltung Klrchhelmbolandon
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarffreitags und ist boi dor Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden,
Rathaus und in don Ortsgemsinden kostenlos erhältlich. Zustellung per E-Mail ist möglich.
Zusätzlich kann das Amtsblatt im lnternst untor w.kirchheimbolanden.de in der Rubrik ,,Amtsblatt" abgerufen
werden.
Besuchszeitsn der VerbandsoemeindaveMaltung Kirchheimbolanden. Neue Allee 2:

8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
'l 2.00 Uhr und nachmittags geschlossen

12.00 Uhr und 14.00 Uhrbis 18,00 Uhr
'12.00 LJhr

Montag
Dienstag
Mittwochs
Donnsrstag
F16itag

amtsblatt@
.de

8.00 Ljhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
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Stadt Kirchheimbolanden
Pz.:31511 22UA8fiR

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
lnkrafttreten des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ,,1fli Hopfenstück
Anderung 3 und Erweiterung", Ortsgemeinde Bolanden

1. Aufgrund des $ 10 des Baugesetzbuches BauGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11 .2017 (BGBI. I S. 3634) sowie S 88 der
Landesbauordnung vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. $ 9 Abs. 4 BauGB, wird hiermit bekannt gemacht, dass der
Gemeinderat Bolanden am 20.12.2022 den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
,,lrr Hopfenstück Anderung 3 und Erweiterung" mit Vorhaben- und
Erschließungsplan als Satzung beschlossen hat.

2. Satzung

Der Gemeinderat Bolanden hat aufgrund des S 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung und
des S 10 des Baugesetzbuchs BauGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der
Landesbauordnung LBaUO vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. $ I Abs. 4 BauGB, am 20.12.2022 den Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan -der lnnenentwicklung nach $ 13a BaUGB für das Teilgebiet ,,lm
Hopfenstück - Anderung 3 und Erweiterung" als Satzung beschlossen.

s1
Der. räumliche Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,,|fii
Hopfenstück - AnAerüng 3 und Erweiterung'o umfasst die Grundstüike Plan-Nrn:
104514, 1055134 und 1055/36 in der Gemarkung Bolanden.

s2
Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde vom Dezember 2022 mit den
dazu gehörenden textlichen Festsetzungen und der Vorhaben- und
Erschließungsplan.

s3
Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung nach S 10 Baugesetzbuch
rechtsverbindlich.

,l
//

I

Bolandenr'den 31.t''

ol,;ri r
(Juötgbm)
Ortsbürgermeister

o
2

aJ
.r(9

t-

ocE

*L

01.2023



034

-2-

Ausfertigung:
Der Bebauungsplan, bestehend aus

- Planurkunde vom Dezember 2022
- textlichen Festsetzungen und
- Vorhaben- und Erschließungsplan

stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein.
Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. Der
Du rchfü h ru ngsvertrag wu rde vor dem Satzu ngsbesch luss abgesch lossen.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeordnet.

Bolande n 31.01 .2023
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(Ju )
Ortsbürgermeister

3. Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und Begründung kann ab sofort
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210,
während der Dienststunden (montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden.

4. Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

5. Unbeachtlich sind:
1. eine nach $ 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs.2 BauGB beachttiche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach $ 214 Abs.3 Satz 2 BaUGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen.

6. Gemäß S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom
31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird auf folgendes
hingewiesen:
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Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekom.men. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und
Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Bola , den 1[g, 0L,2073
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Stadt Kirchheimbolanden
Az.:31511 22A08nR

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Durchführung des Genehmigungsverfahrens für den Bebauungsplan ,,Alte B40 -
West" der Stadt Kirchheimbolanden

1. Aufgrund des $ 10 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches BauGB in der aktuellen
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) sowie g 88
der Landesbauordnung vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. $ 9 Abs. 4 BauGB, wird hiermit bekannt gemacht, dass der
Stadtrat Kirchheimbolanden am 17.06.2020 den Bebauungsplan ,,Alte B 40 -
West" als Satzung beschlossen hat. Das nach $ 10 Abs. 2 BauGB erforderliche
Genehmigungsverfahren für den Bebauungsplan "Alte B 40 - West" ist
durchgeführt worden
Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis hat den Bebauungsplan n,Alte B 40 -
West" mit Verfügung vom 02.02.2023, Az.: 6/61 genehmigt.

Satzung

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung und
des $ 10 des Baugesetzbuches BaUGB in der aktuellen Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der LBauO vom
24.11.1998 (GVBI. S 365) in der zurzeit gültigen Fassung i.V.m. g 9 Abs. 4 BauGB,
am 17.06.2020 den Bebauungsplan für das Teilgebiet ,nAlte B 40 - West" als
Satzung beschlossen.

ln den räumlichen Geltungsbereich 0", elJ"uungsplans ,,Alte B 40 - West" fallen
folgende Grundstücke Plan-Nrn:255914,255915 und 256719 teilweise in der
Gemarkung Kirchheimbolanden.

s2
Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde vom Juni 2020 mit den dazu
gehörenden textlichen Festsetzu ngen, Teil B baup lan u n gsrechtl iche Festsetzu ngen,
Teil C bauordnungsrechtliche Festsetzungen 1ÖrUicne Bauvorschriften gem. S 9 Abs
4 BauGB und $ 88 Abs. 1 und 6 LBauO) sowie die Begründung.

s3
Der Bebauungsplan ,,Alte B 40 - West" wird mit der Bekanntmachung nach $ 10
Baugesetzbuch rechtsverbind lich.

Kirchheimbolanden, den 03. 02 .2023

tl Genehmigt mit Verfügung vom
02.02.2023 I Az; 6161 I Kreisverwaltung
Donnersbergkreis I i.A. gez. Welker

(Muchow)
Stadtbürgermeister
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Ausfertigung:
Der Bebauungsplan, bestehend aus
- Planurkunde vom Juni 2020
- textlichen Festsetzungen und
- Begründung
stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates überein. Das für
d ie Satzu ng vorgesch riebene gesetzliche Verfah ren wu rde ei n geha lten.

Die Satzung wird hier:mit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeord net.

Kirchheimbolanden, den 03.02 .2023
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Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und Begründung kann ab sofort
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210,
während der Dienststunden (montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden.

4. Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

5. Unbeachtlich sind:
1. eine nach S 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs.2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans u nd

3. nach $ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen.

6. Gemäß S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland -Pfalz (GemO) vom
31.01 .1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird auf folgendes
hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und
Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Kirchheimbolanden, den 1 0.02.2023

Uilx\-
(Muchow)
Stadtbürgermeister
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03.02.2023 Bgm/Ah

BEKANNTMACHUNG

Die 6. Sitzung des Personalausschusses der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in der
Wahlzeit 201912024 findet am

Dienstag, 14. Februar 2023,18:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt

Tagesordnung:

Nr. Taoesordnungspunkt

1

Nicht öffentlicher Teil
Vertragsangelegen heit

Ä\,-rAL
(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Kirchheimbolanden
h k-ua- fen/u"7

07.02.2023 StBgm/Ah

BEKANNTMACHUNG

Die 2g. sitzung des stadtrates der stadt Kirchheimbolanden in der wahlzeit 201912024 findet

am

Mittwoch, 15. Februar 2023,19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt'

Tagesordnung:

Nr. nung

1

öffentlicher Teil

NeufassungdeqLandesfinanzausgleichsgesetzes.ab0l.0l.2023;
Notwendig"nnp"**goerReatsteuerhebesätzeinfolgeder
N ivel lieru ngssatzeit"toni, ng d u rch das Land Rheinland -Pfalz

sanierung der südmauer schlossgarten und Treppe von Dr'-Edeltraut-sießl-Allee

zum Schlossgarteü - *"it"i" Vorgähensweise

Erlass einer satzung über die Festlegung der Zahl der notwendigen stellplätze;

Satzungsbeschluss
Antrag der SPD-Fraktion im Stadtrat;

Beitritt der stadt riicÄr,eimbolanden zum kommunalen Klimapakt

Einwohnerfragestunde

Nicht öffentlicher Teil

Vertragsangelegen heit

Gru ndstücksangelegen heiten

2.

3.

4.

5.

6

7

,1
(Ruther)
Erster Beigeordneter



Jagdgenossenschaft Mörsfeld
tler Jagelrcrstand

Jagdvorsteher Klaus Steinhauer, Am Neuberg 27,67809 Mörsfeld
041

Ei n lad u n g zu r ordentlichen Genoaasnaehaftsversamml u n g
Der Vorstand der Jagdgenossenschafi Mörsfeld lädt die Eigentümerlnnen von bejagbaren
Grundstücken für

Donnentag, 02.09.m23, I 9:00 Uhr

zur ordentlichen Genossenschaftsversammlung firr das Geschäfrsjahr 2O23t2024 ein.

Versammlungsort ist der Hof Pfalzbllck (Nebenraum)

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher, Bedbht über den Zeitraum ab 02.2022

2. Bericht des stel lvertretenden Jagdvorstehers (lGssenwart)

3. Bericht der Kassenprüfer

4. Antrag auf Entiastung des JagdVorstrndes

5. \ hhl der Kassenprtifer für das Geschäftsjahr 202312024

6. Beschlussfassung über die Venrvendung des Reingewinns eus der Jagdnutzung

7. Aufstellung und Bescfilussfassung einEs Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr
2023 12024 u nter Berücksicfrtig u n g folg ender Themen :

a) Hecken rücksch n itt und \Abg unterhaltun g / \A/eg i nstandsetzun g 2O23 I 2024
b) Spende Jagdgenossanschaft an Kerwegemeinschaft

8. lnbrmationsn zur'Datenschutzgrundverordnung

9. Bericht über Ortstermin am 28.01.2023 sowie lnformation tiber
die Abschussvereinbarung flir das Jagdjahr 2023l/2O24

1 0. Verschiedenes (lnformati<xen, lAfinsche und Anträge)

Himrelse:
Das Jagdkataster liegt nach vorheriger Terminabsprache ftir Jagdgenosslnnen zur
Einsichtnahma bei lGrla Kirchner-Volker (Tel: 06358-989 I 22) aus.

Die Versammlung findet unter den rm 02"03.20:13 gOlügln Gomnabedlngungen statt.

Mit freu

Mörsfeld,den 0 1 .02.2A23


